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Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

BV/199/2015 

 

öffentlich 

Antrag der Gruppe WB vom 06.09.2015 bzgl. Bushaltestellen und Wartehäuser für 
Schüler 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, 
Soziales und Kultur 

23.09.2015 Empfehlungsbe
schluss 

öffentlich  

      

 2 . Verwaltungsausschuss  Entscheidung nicht öffentlich  

 
 

Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 06.09.2015 beantragt Herr Andreas Hölmer im Namen der Gruppe Wiesmoorer 
Bündnis die Erörterung der Situation der Schulbushaltestellen im Wiesmoorer Stadtgebiet. 
Nach seiner Aussage seien die Haltestellen in einem bedenklichen und ungepflegten Zustand. 
Bemängelt wird eine Verunkrautung und Vermüllung. Auch bauliche Mängel seien gegeben. 
Seitens der Verwaltung ist hierzu festzustellen, dass die Anlage, Pflege und Unterhaltung von 
Haltestellen in die ausschließliche Zuständigkeit des Landkreises Aurich fällt. Ausnahmen 
bilden hier allenfalls einige zentrale Omnibusbahnhöfe an den Schulen. Bekanntlich ist der 
Schülerverkehr in den öffentlichen Personennahverkehr integriert. Laut Mitteilung des 
Landkreises unterhält dieser mehr als 1.300 Haltestellen im Kreisgebiet. Die Ausgestaltung 
hierbei ist unterschiedlich. Sie reicht von einfachen Randhaltestellen bis hin zu befestigten 
Wartehäusern. 
 
Die Pflege und Reinigung der Haltestellen wird durch drei Unterhaltungskolonnen des 
Landkreises durchgeführt, die die Haltestellen regelmäßig anfahren, wobei der Turnus 
unterschiedlich je nach Frequentierung und Reinigungsnotwendigkeit ausfallen kann. Die 
bauliche Unterhaltung wird durch zwei weitere Kolonnen durchgeführt. Die bauliche 
Unterhaltung ist teilweise fremdvergeben. Im Falle der ungenügenden Pflege oder bei 
außerordentlichen Verunreinigungen wird der Landkreis gesondert tätig, sofern entsprechende 
Hinweise aus der Bevölkerung oder von den Kommunen an die Straßenmeisterei gegeben 
werden. 
 
Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen und die Aufstellung transparenter Wartehallen wird 
sukzessive fortgesetzt. Mittlerweile sind annährend die Hälfte der rund 700 Wartehallen im 
Kreisgebiet entsprechend umgebaut worden. Der Landkreis geht davon aus, dass die 
Gesamtmaßnahme bis zum Jahre 2022 abgeschlossen sein wird. Zu erwähnen ist darüber 
hinaus die Aussage des Landkreises Aurich, dass die Beseitigung von Vandalismusschäden, 
insbesondere bei transparenten Wartehallen, einen enormen zusätzlichen Aufwand darstellt. 
 
Seitens der Verwaltung ist festzustellen, dass die Aussagen des Landkreises grundsätzlich 
bestätigt werden können. Sofern der Verwaltung einzelne Missstände durch eigene 
Feststellungen oder Hinweise aus der Bevölkerung bekannt werden, werden diese unverzüglich 
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an den Landkreis gemeldet. In aller Regel erfolgt dann auch eine umgehende Erledigung. Ein 
insgesamt unhaltbarer Zustand in Bezug auf die Haltestellen und Wartehallen, wie im Antrag 
behauptet, kann die Verwaltung nicht bestätigen.  
 
 
Da die Pflege und Unterhaltung in der ausschließlichen Zuständigkeit des Landkreises Aurich 
liegt, ist nach Ansicht der Verwaltung eine Beschlussfassung in dieser Angelegenheit nicht nötig 
und möglich.     
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